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RS OGH 1969/5/14 5Ob66/69,
7Ob8/17b, 8Ob27/19g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1969

Norm

ABGB §861

ABGB §914 IIIi

Rechtssatz

Leistung nach beliebigem Ermessen eines Vertragspartners kann nur hinsichtlich nebensächlicher Vertragspunkte

wirksam vereinbart werden; die Vereinbarung der Leistung nach billigem Ermessen ist zulässig, doch unterliegt die

Ermessensentscheidung der richterlichen Überprüfung ( betrifft Autobahn ).
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